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SOZIALVERSICHERUNGEN: KAUM ÄNDERUNGEN FÜR 2010 

 

Guten Tag 

Der Jahreswechsel wird bei den Sozialversicherungen der ersten Säule nur eine konkrete Änderung bringen: Bei 

AHV/IV/EO wird die soziale Sicherheit für Kulturschaffende verbessert. Grundsätzlich sind Einkommen bis 2'200 

Franken pro Jahr und pro Arbeitgeber von der AHV/IV/EO-Beitragspflicht befreit. Dies benachteiligt Personen, 

die in atypischen Arbeitsverhältnissen stehen und mit regelmässigen Kleinstarbeitseinsätzen Löhne unter dieser 

Schwelle beziehen. Bisher wurde diese Grenze einzig für Hausdienstangestellte aufgehoben, per 1. Januar 2010 

kommen nun auch die Kulturschaffenden hinzu. 

  

2010 stehen vielmehr Reformen durch den Gesetzgeber im Zentrum: Das neue Familienzulagengesetz, das auf 

dieses Jahr in Kraft getreten ist, konnte das Zulagensystem bereits massiv verbessern. Doch noch nicht realisiert 

ist der Grundsatz "ein Kind, eine Zulage". Was in Schwyz bereits Tatsache, soll schweizweit umgesetzt werden: 

Auch Selbständigerwerbende sollen in den Genuss von Familienzulagen kommen können. Gleichzeitig wird an 

der Schaffung eines zentralen Registers zu den Familienzulagen gearbeitet, das den Mehrfachbezug von 

Zulagen verhindern soll. Die Inbetriebnahme ist auf den 1. Januar 2011 geplant. 

 

Im Rahmen der 6. IV-Revision wird an der nachhaltigen Sanierung der Invalidenversicherung weiter gearbeitet. 

Die vom Volk abgesegnete, befristete Mehrwertsteuer-Erhöhung wurde dagegen aufgrund der wirtschaftlichen 

Lage auf den 1. Januar 2011 verschoben. Die IV-Stelle Schwyz wird aber auch 2010 den mit der 5. IV-Revision 

eingeschlagenen Weg weitergehen und den Grundsatz "Eingliederung vor Rente" konsequent umsetzen. 

 

Ebenfalls auf den 1. Januar 2011 verschoben wurde die Neuordnung der Pflegefinanzierung. Das ursprünglich 

geplante Inkrafttreten während des Jahres, auf den 1. Juli 2010, hätte einige Umsetzungsprobleme bei Kantonen 

und Gemeinden mit sich gebracht. 

 

Auch 2010 werden wir Sie mit dem Newsletter und auf www.aksz.ch über alle Neuerungen auf dem Laufenden 

halten. Wir danken für Ihr Interesse und wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr! 

  

Freundliche Grüsse 
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